
 

Wasserverband Nordhausen 
 

2. Änderungssatzung zur Verbandssatzung 
 
Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Nordhausen hat in ihrer Sitzung vom 
22.04.2008 gem. §§ 38 Abs. 1, 31 Abs. 2 Thüringer Gesetz über die Kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) folgende 2. Änderungssatzung zur im Amtsblatt des 
Landkreises Nordhausen, Nr. 33/2003 v. 17.12.03 veröffentlichten Verbandssatzung 
beschlossen: 
 
Artikel I- Änderungen der Verbandsatzung: 
 
1. Die Anlage zu § 2 wird wie folgt neu gefasst: 

 
   Verbandsmitglieder: 
   
  Bleicherode - Stadt  
  Buchholz 
  Ellrich – Stadt 
  Etzelsrode 
  Friedrichsthal 
  Großlohra 
  Hainrode 
  Hamma 
  Harzungen 
  Heringen – Stadt 
  Herrmannsacker 
  Hohenstein 
  Ilfeld 
   

  Kehmstedt  
  Kleinbodungen 
  Kleinfurra 
  Kraja 
  Lipprechterode 
  Neustadt 
  Niedersachswerfen 
  Nohra 
  Nordhausen – Stadt (ohne OT Bielen) 
  Werther 
  Wipperdorf 
  Wolkramshausen 

 
   
2. § 3 (Verbandsgebiet) wird um folgenden Satz 2 erweitert: 

 
Der Wasserverband Nordhausen wird darüber hinaus auf der Grundlage und nach Maßgabe 
einer Zweckvereinbarung mit dem Trinkwasserzweckverband „Alter Stolberg“ mit Sitz in  
Urbach, gemäß §§ 3 Abs. 1, 2 Abs. 1, 1 Abs. 2, 16 ff. ThürKGG die Aufgabe der 
Wasserversorgung mit Brauch- und Trinkwasser im räumlichen Geltungsbereich der 
Verbandssatzung (Verbandsgebiet) des Planungsverbandes „Industriegebiet Goldene Aue“ 
Windehausen übernehmen. 

 
 
 
Artikel II – In-Kraft-Treten: 
Diese Änderungssatzung zur Verbandssatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Nordhausen, den  20.05.2009 
 
 
 
Höche 
Verbandsvorsitzender 

    


